
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/10/27 97/09/0204
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1999

Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §112 Abs1;

Rechtssatz

Es läuft den dienstlichen Interessen, insbesondere an einem reibungslosen Betriebsklima, o7ensichtlich entgegen,

wenn ein Finanzbeamter durch an Behörden und insbesondere ein Finanzamt gerichtete anonyme

Sachverhaltsdarstellungen verleumderischen Inhaltes behördliche Untersuchungen und Amtshandlungen veranlasst

(Hinweis E 10.3.1999, 97/09/0093, E 7.7.1999, 97/09/0275).
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